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6. FCG – Newsletter     Schuljahr 2017/2018 
Wien, 5. Jänner 2018 

 
Unterrichtspraktikum – Induktionsphase – Übergangsregelungen! 
 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege! 
 

Auf Grund der derzeit großen Nachfrage nach Unterrichtspraktikumsstellen wollen wir 
nachstehend eine Zusammenfassung möglicher Fallkonstellationen übermitteln: 
 

1. Lehramtsstudium (LA) alt: 
a) LA alt mit Absolvierung UP spätestens im Schuljahr 2018/2019: 
Die Zugangsvoraussetzungen für das neue Dienstrecht sind erfüllt. Die Bestimmungen der 
Induktionsphase sind nicht anzuwenden. 
 

b) LA alt ohne Absolvierung des UP; Dienstantritt ab 1.9.2019: 
Die Zugangsvoraussetzungen für das neue Dienstrecht sind erfüllt. Diese Personengruppe 
muss ab 1.9.2019 anstatt des Unterrichtspraktikums die Induktionsphase absolvieren. 
 

c) LA alt ohne Absolvierung des UP; Dienstantritt vor 1.9.2019: 
Es sind die Bestimmungen des Dienstrechts Alt gültig. Durch eine Verwendung von 
mindestens zwei Jahren in Vollbeschäftigung werden die Anstellungserfordernisse erfüllt. Die 
Bestimmungen der Induktionsphase sind nicht anzuwenden.  
 

Beispiel: 
Eine Studentin (Deutsch/Geschichte) wird beschäftigt – Einstufung l2b1 
Sie unterrichtet in den Schuljahren 2018/2019 sowie 2019/2020 voll und schließt im 
Kalenderjahr 2020 ihr Studium ab. UP wird der Kollegin erlassen und sie muss die 
Induktionsphase nicht absolvieren – Einstufung l1 – Dienstrecht Alt 
 

2. Lehramtsstudium (LA) neu – 240 ECTS (Bachelor) + 60 ECTS (Master): 
a) Absolvent/Innen eines Lehramtsstudiums Neu mit Dienstantritt vor dem 1.9.2019 können 

in das alte Dienstrecht in die Entlohnungsgruppen l1 (Mastergrad) bzw. l2a2 
(Bachelorgrad) eingereiht werden und haben weder Induktionsphase noch 
Unterrichtspraktikum zu absolvieren. Hinweis: Der Dienstgeber verweigert ein 
Wahlrecht und reiht diese Personengruppe ins neue Dienstrecht ein! 

 

b) Bachelor-/Masterabsolventinnen, die vor dem 1.9.2019 den Dienst antreten und in das 
neue Dienstrecht eintreten, habe keine Induktionsphase zu absolvieren! 

 
Mit kollegialen Grüßen! 
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